
Westenvälüer Zeitung
Amtlicher KretsbM der Oberwesterwaldkreiser.

«teil »ierteljShrlich durcb di« Post be,sgen 1 9 . 50 *fg
«rscheirt Dientiag« und Freitags.

Redaktion, Lruik und Verlag
»on Larl Ebner  in Aarienberg.

Jnseriionsgebühr die Zeile »de, deren Raum 15 Pt,
Bei WiederholungRabatt.

M  16 • -ernsprech-Lnschinz fh. *?. Marienberg , Freitag , den 23 . Februar. 1917.

Amtliches.
Bekanntmachung

über eine Erhebung der Vorräte an Kar¬
toffeln am 1. März 1917.

Dom 2. Februar 1917.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnah.

men zur Sicherung der Dolksernährung vom 22. Mai
1916 (Reichs-Gefetzbl. S. 401 wird folgende Verord¬
nung erlassen.

§ 1.
Am 1. März 1917 findet eine Aufnahme der

Vorräte an Kartoffeln statt.
8 2

Wer mit dem Beginne des ersten März 1917
Kartoffeln im Gewahrsam hat, ist verpflichtet, sie der
zuständigen Behörde anzuzeigen, in deren Bezirk die
Vorräte lagern.

Vorräte, die in fremden Speichern, Kellern, Schiffs,
räumen und dergleichen lagern, find, vorbehaltlich der
Vorschrift im Absatz3, vom Verfügungsberechtigten an.
zuzeigen, auch dann, wenn er die Vorräte nicht unter
eigenem Verschlüsse hat.

Vorräte, die sich mit dem Beginne des 1. März
1917 unterwegs befinden, sind von dem Empfänger
unverzüglich nach dem Empfang anzuzeigen.

Vorräte, die zum Verbrauch im eigenen Haushalt
bestimmt sind, sind nur anzuzeigen, wenn sie 20 Pfund
übersteigen. Die Landeszentralbehörden sind erm ächtigt,
die Erhebung auch auf geringere Mengen zu erstrecken.

Vorräte im Gewahrsam von Gemeinden oder
sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Ver¬
bänden sind gleichfalls anzuzeigen.

Die vorhandenen Vorräte find nach Zentnern und
Pfund anzugeben.

8 3
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte,

die im Eigentum des Reichs eines Bundesstaats oder
CIsaß-Lothringens, insbesondere einer Heeresverwaltung
oder der Marineverwaltung stehen.

8 4
Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise.

Die Ausführung der Erhebung liegt den Gemeindebe¬
hörden ob. Bei der Erhebung find die als Anlagen
1 und 2 beigefügten Muster*) zu verwenden; sie sind
für die Ausführung der Erhebung hinsichtlich des In¬
halts maßgebend Di« Landeszentralbehörden können
an Stelle der Anzeige (Anlage 1) andere Muster
(Ortslisten, Hauslisten) vorschreiben oder zulassen

*) Die Muster sind hier nicht mit abgedruckt.

Die Herstellung und Versendung der Drucksachen
erfolgt durch die mit der Vorbereitung der Erhebung
betrauten Landesbehörden. Di« durch die Herstellung
und Versendung der Drucksachen entstehenden Kosten
werden den Landesbehörden ersetzt.

8 6
Die Anzeige(§ 2) ist der zuständigen Gemeinde-

behörde am 1. März 1917 zu erstatten. Die Gemeinde-
behörde kann die Anzeigen durch Abholung einsammeln.
Sie hat das Ergebnis der Anzeigen über den Gesamt-
Vorrat unverzüglich aufzurechnen und dem Kommunal-
verbande, sofern sie ihn nicht selber vertritt, bis zum
4. März 1917 Drahtanzeige zu erstatten.

Die Kommunalverbände haben eine vorläufige
Zusammenstellung über das Ergebnis der Anzeigen zu
fertigen und den zuständigen Landes- oder Proinzial-
kartoffelstellenbis zum 7. März 1917 Drahtanzeige
über das Ergebnis der vorläufigen Anzeigen der Kom¬
munalverbände ihres Amtsbereichs zusammenzustellen
und der Reichskartoffelstelle in Berlin Drahtanzeige
darüber bis zum 10. März 1917 zu erstatten.

8 7
Die Kommunalverbände sind verpflichtet, bis zum 15.
März 1917 eine Nachprüfung der Erhebung durch Be-
amte oder beeidigte Vertrauensleute vorzunehmen und
das berichtigte Ergebnis den zuständigen Landes- oder
Provinzialkartoffelstellenunter Vorlage einer nach Ort¬
schaften geordneten Zusammenstellung für den Kommu¬
nalverband(Anlage2) zu melden. Die Landes- und
Prooinzialkartoffelstellen haben der Reichskartoffelstelle
eine nach Kommunalverbänden ihres Bezirks geordnete
Nachweisung über die Kartoffeloorräte bis zum 20.
März 1917 einzureichen. Sie haben sich an der Nach¬
prüfung der Dorratserhrbung durch Entsendung von
Sachverständigen zu beteiligen. Die hierdurch entstehen¬
den Kosten werden den Landesbehörden erstattet.

§ 8
Die zuständige Gemeindebehörde und di« von ihr

oder vom Kommunalverband gemäß 8 7 beauftragten
Personen sind befugt, zur Ermittelung richtiger Angaben
Vorrats- und Betriebsräume oder sonstige Aufbewah¬
rungsorte, wo Kartoffelvorrätezu vermuten find, zu
durchsuchen, und die Dächer und Eeschästspapiere der
zur Anzeige Verpflichteten einzusehen.

8 9
Die Landeszentralbehörden erlassen die zur Aus¬

führung der Erhebung erforderlichen Anordnungen und
Bekanntmachungen.

8 10
Wer vorsätzlich die Angaben, zu denen er aus

Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der

gesetzten Frist erstattet oder unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben macht oder der Vorschrift im 8 8 zu¬
wider die Durchsuchung oder die Einsicht der Geschäfts-
papiere oder Bücher verweigert, wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntau¬
send Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. Ne¬
ben der Strafe können Vorräte, die verschwiegen wor¬
den sind, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob si«
dem Anmeldepflichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrlässig die Angaben, zu denen er auf
Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erstattet oeer unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft.

8 11
Mit Zustimmung des Präsidenten des Kriegser-

nährungsamtes kann in Bundesstaaten, in denen die
Landeszentralbehürde bereits eine Bestandsaufnahme
im Monat Februar 1917 angeordnet hat, von der.Be-
standsaufnahme am l . März 1917 abgesehen werden.

Die Vorschriften im § 7 finden auch auf die von
der Landeszentralbehörde angeordnete Bestandsaufnahme
Anwendung.

8 12
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Der»

kündung in Kraft.
Berlin, den 2. Februar 1917

Der Stellvertreter be3 Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Ausführungsanweisu ng
für die

Erhebung der Vorräte an Kartoffeln am
1. März 1917.

Auf Grund der von dem Stellvertreter des Reichs¬
kanzlers erlassenen Verordnung vom 2. Februard. Is.
(Reichs-Gesetzbl. S. 94) findet am 1. März 1917 im
Deutschen Reiche eine Aufnahme der Vorräte an Kar¬
toffeln statt.

Gemäß § S der obengenannten Verordnung wird
für die Durchführung der Aufnahme in Preußen fol¬
gendes bestimmt:

1. Anzeigepflichtig sind:
a) alle Haushaltungen,
b) alle Gemeinden und Kommunalverbände,
c) alle landwirtschaftlichen Betriebe,
d) alle gewerblichen und Handelsbetriebe sowie

sonstige Unternehmungen, die mit Beginn
des 1. März 1917 Vorräte an Kartoffeln
im Gewahrsam(z. B. Kellern, Mieten,
Lagerräumen usw.) haben.

Durch die Aufnahme sollen die gesamten Vorräte
an Kartoffeln einschließlich der zur Saat» und gewerb-

Aer Erbe von Auchenau.
Roman von Herbert von der Oste». 39

So schwatzend schwang er sich in seiner nonchalanten Art
auf den Tisch.
, Der Hnndertinarkschenl, den Hasso in seinen Brief hatte

entlegen wollen, flatterte zu Loden. Mit lüsterne»! Augen-
alchen hob Friedrich Karl ihn ans. Das Papier zärtlich mit
lenien ivablgepflegten Händen liebkosend, sagte er: „Da merkt
man gleich, daß man bei dem reichsten Erben von Preußon-
land zu Besuch ist. Bei mir kannstD» Dich hinsetzen, ivo Dn
""ast;Dn wirst nirgends auch nur einen Nickel herabwerfen.
Meine Schreibijschsächer könntest Dn ebenfalls umsonst nach
wlchenr Schatz durchwühlen, während die Deinen mutmaßlich
w gerammelt voll sind, daß schon die Tische zmn Anfbeivabren
veL Reichtums dienen müssen."

„Onkel Hans schenkte mir das Veld neulich, und ich wvllte
es ,ym tbeu wieder znrnckschicken."

„wft Dn »ich! von dieser Welt, daß Di « solche Verachtung
«egen den herrlichenMammv» zurSchan trägst oder.Menschens-

ü- sprichst Dn im Fieber?" sagte der Leutnant , der scherzend
des Vetters PnlS griff.

, »Ich nehme incht gern Geschenke an," antwortete Hasso
.und ich brauche das Geld auch nicht."

-> .'̂ eld braucht inan immer, mein Sohn," belehrte ihn
de,,, Karl. „Ich sogar dringend," fügte er hinzu, nach-

aufgedrehtes Schnurrbärtchen noch herans-
bh'i/ ' ot1 ""^stutzt hatte. „Wenn Du mir dieses niedliche,
»erg, ^°ppche» borgen wolltest, biS Dir ein Gedanke zu sei-
m„-7,"^end»»g geko,innen ist, würdest Du mir einen großen

riulikn erweisen."
0 0?l'6clt atc fict) steif, um seine Zustimmung auszu-

Brnm'r* Detter lieh den Hundertmarkschein in seine
strahlend "" schwinden. Seine Laune war jetzt geradezll

ft no$ beängstigend grün zu sein." sagte er la-
leictit ' "°ber unter meiner Führung lernst Du v>el-
Dir Dein?mrÄ bem  Planeten Erde zngeht. Komm. stülp
Mm i.b* « auf;f<1)i>ane Dein Mordgewehr um. Wir

1 ■*' 'laflsturlgub für Dich zu erbitten ins Apollvthear

ter , und dann in ein elegantes Weinrestaurant ." Unter die
Linden führte Friedrich Karl seinen Vetter.

„Millionensöhnchen, stellte er ihn den Kameraden , die ihn
im Lokal erwarteten, vor. „Erbe der schönsten Herrschaft im
Preußenland und unschuldig, wie unsere höheren Töchter es
siird. Als die Eisters Lorrison im Apollvtheater ihre Beinche»
schwenkten, schlug er die Augen nieder, und in seiner Bude
stöberte ich ihn , auf Wort, unter einem Wulste von Büchern
auf , die in hebräischer, griechischer oder irgend einer anderen
voriveltlichen Sprache geschrieben waren. Dieses Papierchen
hier hob ich von der Erde ans. Der Erbvnkel hatte es ihm
geschenkt, und er wollte es ihm zurückschicken, weil er keine
Verwendung dafür hatte."

Schallendes Gelächter folgte der Schilderung.
Hasso konnte sich einer nnangeuehmen Empfindung nicht

erwehren, als Friedrich Karl das Geld, das der sparsame
Onkel ihm geschenkt hatte, mit lässiger Bewegung ans den
Tisch schleuderte, während er riefl „Hedda, Ober und Ober-
Ober, Eiskühler her und ein Paar Pullen Sekt. Gegen Kasse
heute." Er fuchtelte dem herbeieilendeu Kellner mit dem Hun¬
dertmarkschein vvr den freudig aufglänzenden Augen herum.
„Zehne können Sie für sich behalten; für das andere vom
besten, was Sie im Keller haben; Sie wissen, meine Kehle
verträgt nur Primaware ."

„Der „Ober" flog wie der Stnrmivind ; die weiße Ser¬
viette flatterte wie die Frackschöße und die laugen Enden des
gebrannten Schnurrbärtcheus.

„Die Herren sind selbstverständlich heute meine Gäste,"
bestimmte Hartenstein, „und Du, Hasso, ein für allemal ; das
geht auf die Zinsen. Hoffentlich kann ich bald wieder solch
nettes Papierchen von Deinen, Fnßbvde» auflese»." fuhr er
lachend fort. „Das nächste Mal vielleicht ein braunes . Prost.
Knäbleinl Daß Deine», Alten kein allzu zähes Leben beschie-
den werde I"

den Tisch zu
rück.' „Darauftrinke ich nicht," erklärteer. .

Friedrich Karl klemmte das Monocle inS Auge. Mit eine»,
amüsierten Blick streifte er das unwillige Gesicht seines Bet-

Hasto setzte daS schon erhobene GlaS auf
cück. „Darauf trinke ich nicht," erklärte er.

Friedrich Karl klemmte das Monocle inS Aug
anuisterten Blick streifte er das mnvilliae Gesicht seines Beü-
terS. während er fragte: „Sv ist es Onkel Ersenbart doch
noch gelungen. Tein Herz zu erobern?"

ypi iij.iHi'Miinimiii i'i'ninii iiiiTir i rinTnT~T'7rnfiiiiniriimnuwi'HHi— ■— n—mmw ■— 1

„Ich »wünsche {einem Menschen de» Tod." antwortete
Hasso abweisend.

„Du scheinst etwas schiverblütig zu sein," tadelte der Lent«
»ant ; „aber das verliert sich, wenn der Lebenssaft mit dein
gehörigen Quantum Wein verdünnt wird. Komm, sei lustig,
dein Fröhlichen gehört die Welt." Er stürzte sein Glas mit
einem Zuge hinnnter und zwang Hasso, ihm ivacker Bescheid
zu tun . Seiner bestrickenden Liebenswürdigkeit gelang es
bald, den unaiigenehmen Eindruck zu verwischen, den der
unzarte Scherz gemacht hatte.

Mit wüstem Kopf und verworrenem Empfinden kehrte der
junge Einjährige in später Nachtstunde heim. Er hatte Mühe
mn nächsten Morgen beim Dienst seine Gedanken znsaininen-
znhalten . Hinter seiner Stirn tanzten die Bilder der gestrigen
Nacht in buntem, chaotischem Wirbel.

Wie von einem Rausch besangen schaute er in diese Welt
des Genusses, der skrupellosen Lebensfreude, deren Pfvrten
Friedrich Karl vor ihm geöffnet hatte. Glühend bewunderte er
des Vetters weltmännische Sicherheit, die heitere Art. wie er
jede Unterhaltung beherrschte. Er rechnete es Friedrich Karl
hoch an . daß er, der von allen Gesuchte. Verwöhnte, gerade
ihn zu sich heranzog. und ihm eine Stellung in seinem Kreise
schaffte.

„Weißt Du schon, daß meine Schioestern seit gestern in
Berlin sind?" fragte Hartenstein seinen Vetter, der heute wie
immer den dienstfreien Sonntag bei ihm verlebte. „Mit
Schmidts Tochter soll es zuEnde gehen, und sie ivill durchaus
in Hohenegge sterben. Lizzi und Anneliese sind deshalb HalS
über Kopf von Nervi abgereist, um zunächst die Berliner Woh-
nniig instand zu setzen, wo die Kranke ein paar Wochen rasten
soll. Der Vater,der sich als Meinherrscher in der Schmidtschen
Villa sehr wohl fühlte, wird nicht sehr erbaut darüber sein,"
fügte Friedrich Karl leise vvr sich hinlachend hinzu, „mrd
Lizzi ist natürlich todunglücklich, daß sie auf die geplante
Saisol » in Kairo verzichten muß. Willst Du sie nicht be¬
suchen, ehe die Schmidts kommen?"

„Nein," antwortete Hasso mit einem so harten Tone» daß
sein Vetter ihn ganz verblaßt ausah.

Schließlich mochte er HassoS Gejühle erraten. 232.20



I
ichen Zwecken bestimmten , sowie der zur menschlichen

Ernährung ungeeigneten Mengen ermittelt werden.
Die Anzeige der Vorräte hat in der Gemeinde zu

erfolgen , in der sich die Mengen am I . März 1917
tatsächlich befinden.

Vorräte , die in fremden Speichern , Kellern , Schiffs-
räumen und dergl . lagern , sind vorbehaltlich der Vor¬
schrift im nächsten Absatz vom verfügungsberechtigten
anzuzeigen , auch dann , wenn er die Vorräte nicht unter
eigenem Verschlüsse hat.

Vorräte , die sich mit Beginn des 1. März 1917
unterwegs befinden , sind von dem Empfänger unver¬
züglich nach dem Empfang anzuzeigen.

Die zum verbrauch im eigenen Haushalt bestimmten
Vorräte an Kartoffeln sind nur anzuzeigen , wenn sie
20 Pfund übersteigen ; in diesem Falle ist jedoch der
ganze Vorrat anzugeben.

Die vorhandenen Vorräte sind nach Zentner (100
Pfund ) und etwa überschießenden vollen Pfunden an¬
zugeben.

2 Die Anzeigepflicht « streckt sich nicht auf Vorräte
die im Cigentume des Reichs , eines Bundesstaats oder
Eisaß -Lothringens , insbesondere einer Heeresverwaltung
oder Marineverwaltung stehen.

3 . Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeinde-
weise . Die Ausführung der Erhebung liegt den Ge¬
meindebehörden ob . In den Orten mit königlicher
Polizeiverwaltung ist diese zur Mitwirkung verpflichtet.

4 . Für die Erhebung sind folgende Vordrucke zu
verwenden.
2) Anzeigen,
k ) Hauslisten,
c ) Gemeinde -(Zählbezirks -)Listen und
d ) Zusammenstellung für den Kommunalverband

(fireislifte ).
In allen Gutsbezirken sowie städtischen und land

lichen Gemeinden unter 10 000 Einwohner sind von
allen Anzeigepflichtigen Anzeigen auszufüllen . In den
Stadt - und Landgemeinde » von 10 000 Einwohnern
und darüber sind für Haushaltungen die Hauslisten be¬
stimmt . Auch in diesen Gemeinden haben also die
landwirtschaftlichen usw . Betriebe sowie die Gemeinden
selbst ebenfalls die Anzeigen auszufüllen . Die Bewirt-
fchaftung von Hausgärten oder von Parzellen , wie sie
bei den Arbeiter - , Schrebergärten usw . üblich sind, gil
nicht als landwirtschaftlicher Betrieb.

5.  Die auf Vordrucken stehende Anweisung ist ge
nau zu beachten . Macht es die zerstreute Lage , pder
die Seelenzahl einer Gemeinde wünschenswert , Zähl
bezirke zu bilden , so kann die Gemeindeliste unter ent
sprechender Aenderung des Vordruckes auch als Zähl
bezirksliste benutzt werden : eine Gemeindeliste ist aber
auch in diesem Falle aufzustellen.

6 . Die nach Ziffer 1 zu erstattend « Anzeige der
Vorräte ist an den zuständigen Gemeindevorstand (Guts
Vorsteher , Gemeindevorsteher , Magistrat , Oderbürge»
meister , Bürgermeister ) oder an die von diesem durch
öffentliche Bekanntmachung mitgeteilten Stellen auf dem
vorgeschriebenen Anzeigeoordruck am 1. März 1917
einzureichen.

Für die rechtzeitige Ablieferung der Hauslisten
haftet der Hauswirt oder dessen gesetzlicher Stellvertreter
auch hat er die Hauslisten aufzurechnen , abzuschließen
und zu unterschreiben.

7. Die Gemeindebehörden , denen die rechtzeitige
Verteilung der Vordrucke obliegt , können die Anzeigen
oder Hauslisten durch Abholung einsammeln lassen.

Sie haben zunächst den vorhandenen Desamtvorrat
der Kartoffeln (Nr - I der Anzeigen oder Spalte 3 der
Hauslisten ) unverzüglich aufzurechnen , und über das
Ergebnis dem Kommunalverbande (Landrat , Oberamt.
mann ), sofern sie ihn nicht selbst vertreten (Stadtkreise)
bis zum 4. März 1917 Drahtanzeige zu erstatten.

8. Die Kommunalverbände (Kreis, , Oberämter,
Stadtkreise ) haben eine vorläufige Zusammenstellung
über dos Ergebnis der Anzeigen zu fertigen und den
zuständigen Provinzialkartoffelstellen bis zum 7. März
1917 Drahtanzeige über das Ergebnis im Kommunal-
verbände zu erstatten.

9. Die Provinzialkartoffelstellen haben unverzüglich
dar Ergebnis der vorläufigen Anzeigen der Kommunal¬
verbände ihres Amtsbereichs zusammenzustellen und der
Reichskartoffelstelle in Berlin W 9 , Bellevuestraße 6 a,
Drahtanzeige darüber bis zum 10 . März 1917 zu er-
statten.

10; Die Kommunalverbände sind verpflichtet bis
zum IS . März 1917 eine Nachprüfung der Erhebung
oorzunehmen . Die Nachprüfung hat sich auf alle oder
mindestens den größten Teil der landwirtschaftlichen
Betriebe zu erstrecken , und ist bei möglich vielen Haus¬
haltungen und gewerblichen Betrieben vorzunehmen.
Sie erfolgt an der Hand der Anzeigen oder Hauslisten
Die Nachprüfung hat sich nicht nur auf die als oorhan.
den angegebenen Mengen von Kartoffeln , sondern auch
auf die Angaben der Anzeigen unter 2 zu erstrecken.
Die erfolgte Nachprüfung ist durch Unterschrift unter
Angabe des Tages der Nachprüfung von dem Sach-
verständigen (Nachprüfer ) zu bescheinigen . Die ander-
weitig festgestellten Mengen sind auf den Anzeigen oder
Hauslisten zu vermerken

Die Nachprüfung der Erhebung ist durch Beamte
oder beeidigte Vertrauensleute vorzunehmen , und
möglichst durch die für die Nachprüfung der Bestands¬
aufnahme des Brotgetreides usw vom 15 . Februar
b . 3s . eingesetzten Orts - und Kreiskommissionen einzu-
führen . Bei der Neubildung solcher Kommissionen sind
neben unbedingt zuverlässigen Landwirten möglichst aus
anderen Gemeinden , hauptsächlich Lehrer an landwirt¬
schaftlichen Schulen der verschiedenen Abstufungen sowie
Volksschulen aus benachbarten Gemeinden zu wählen.

Diese Beamten oder Vertrauensleute sind darauf hin
zuweisen , daß ihr Amt von größter Bedeutung ist, und
daß im vaterländischen Interesse keine Mühe gescheut
werden darf um ein zuverlässiges Ergebnis der so außer
ordentlich wichtigen Erhebung zu gewährleisten . Die
mit der Nachprüfung betrauten Personen haben die
Vorrats - und Betriebsräume oder sonstige Aufbewah¬
rungsorte , in denen Kartoffelvorräte zu vermuten sind,
zu durchsuchen , und haben sich dort durck Augenschein
und Prüfung der Geschästspapiere und -bücher des An¬
zeigepflichtigen von der Richtigkeit der gemachten An¬
gaben zu überzeugen.

11. Die Gemeindebehörden haben die Angaben
der Anzeigen oder Hauslisten , und zwar soweit sie durch
die Nachprüfung berichtigt sind , die berichtigten in die
Gemeindelisten zu übertragen und aufgerechnet bis zum
15 . März 1917 den Kommunalverbänden , sofern sie
ihn nicht selbst vertreten (Stadtkreise ), einzureichen . Die
Anzeigen oder Hauslisten sowie die etwa aufgestellten
Zählbezirkslisten sind sorgfältig aufzubewahren.

12. Die Kommunalverbände haben auf Grund
der Gemeindelisten das endgültige Ergebnis in die nach
Gemeinden geordnete Zusammenstellung für den Kom
munalverband (Kreisliste ) zu übertragen . Die aufge¬
rechneten und bescheinigten Zusammenstellungen sind
den zuständigen Provinzialkartoffelstellen nebst einer
Abschrift des Titelblattes der Kreislisten bis zum 18.
März 1917 einzureichen . Line weitere Abschrift des
Tittelblattes ist bis zum 20 . März 1917 dem König
lichen Statistischen Landesamt in Berlin SW 68, Lin
denstraße 28 , zu übersenden.

13 . Die Provinzialkartoffelstellen haben der Reichs¬
kartoffelstelle in Berlin W 9, Bellevuestraße 6 a, eine
nach Kommunalverbänden ihres Bezirks geordnete Nach¬
weisung über die Kartoffelvorräte nebst den ihnen von
den Kommunalverbänden übersandten Abschriften der
Titelblätter bis zum 20 . März 1917 einzureichen . Für
die Zusammenstellung der Kreislisten und ihre Aufrech¬
nung ist der Kreislistenvordruck unter entsprechender
Aenderung der in Frage kommenden Bezeichnungen zu
benutzen.

Sie haben sich an der Nachprüfung der Dorrats-
erhebung durch Entsendung von Sachverständigen zu
beteiligen . Die hierdurch entstehenden Kosten werden
erstattet.

14. die Herstellung und Versendung der Vordrucke
erfolgt durch das Königliche Statistische Landesamt
in Berlin SW 68 , Lindenstraße 28 , bei dem auch ein
etwaiger Mehrbedarf an Vordrucken anzumelden ist.

1£k Es ist Sorge zu tragen , daß die Bevölkerung
rechtzeitig vor der Erhebung in sämtlichen Gemeinden
und Gutsbezirken durch öffentliche Bekanntmachung in
geeigneter Weise auf die Wichtigkeit der Erhebung und
auf Anzeigepflicht hingewiesen wird.

16. Die zuständige Kommunalbehörde und di«
gemäß Ziffer 10 und Ziffer 13 beauftragten Beamten
und Vertrauensleute sind befugt , zur Ermittlung rich¬
tiger Angaben Vorrats - und Betriebsräume oder sonstige
Aufbewahrungsorte, , wo Kartoffelvorräte zu vermuten
sind, zu durchsuchen ung die Geschäftspapiere und
-bücher der zur Anzeige verpflichteten einzusehen.

17 . Wer vorsätzlich die Angaben , zu denen er oer
pflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erstattet oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder der
Vorschrift in Ziffer 16 zuwider die Durchsuchung oder
die Einsicht der Geschäftspapiece oder -bücher verweigert,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft . Neben der Strafe können Vorräte,
die verschwiegen worden sind, eingezogen werden , ohne
Unterschied , ob sie dem Anmeldepflichtigen gehören oder
nicht.

Wer fahrlässig die Angaben , zu denen er verpflichtet
ist, nicht in der gesetzten Frist erstattet oder unrichtige
oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geld
strafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

Berlin , den 10. Februar 1917.

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten.

Frhr . von Schorlemer.

Der Minister des Innern,
von Sockel.

Die Herren Bürgermeister der Gemeinden , in den,,f
Schilfrohr für Futterzwecke bisher gewonnen wordr,
ist oder in diesem Jahr gewonnen werden kann , ersuj,'
ich im Sinne obenstehenden Ministerial -Lrlasses dafh
zu sorgen , daß die Abtrennung der letzten Bestünde
bei der z. Zt . günstigen Witterung erfolgt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Marienberg , den 16 . Februar 1917.
Bekanntmachung

Die Bestrebungen , den Anbau von Gemüse wäh.
rend der Dauer des Krieges zu fördern , haben nach
den bisherigen Erfahrungen recht befriedigende Erfolg,
gezeitigt . Da es sich aber nicht abfehen läßt , wie lang,
der Krieg noch dauert , und da ferner auch nach den,
Friedensschluß die Pflanzenkost noch aus Jahre hinaus
ein Hauptnahrungsmittel bilden wird , ist es notwendig,
mit aller Kraft dahin zu wirken , daß die Lrzeugung^
von Gemüse für die kommenden Zeiten nicht nur in
dem seitherigen Umfang erhalten , sondern noch bebeu=
tenb gesteigert wird - Zu diesem Zweck wird aus fol¬
gendes aufmerksam gemacht:

1. Alle geeigneten Grundstücke , die seither noch
nicht benutzt worden sind , müssen , wenn die Eigentümer
sich hierzu nicht freiwillig entschließen , mit den Zwangs.
Mitteln der Verordnung des Bundesrats über die Sich,
erung der Ackerbestellung vom 31 . März 1915/4 . April
1916/27 . Juli 1916 (Reichsgefetzbl . 1915 S - 210, - 1916
S . 236 und 834 ) dem Gemüsebau ausnahmslos zuqe-
führt werden.

Auf die Bekanntmachung über die Festsetzung oon
Pachtpreisen für Kleingärten vom 4. April 1916 (Reichs,
gesetzbl. S . 234 ) wird hingewiesen . Für den Klein-r
gartenbau ist die Benutzung der „Zentralstelle für den
Gemüsebau in Kleingärten ", Berlin W . 8 . Behrenstr . :
50/52 , als Berater und Vermittler zum Bezug von
Sämereien und künstlichem Dünger zu empfehlen.

2 . Alle geeigneten Grundstücke sind entsprechend
vorzubereiten . Diese Vorbereitung hat in einer gründ¬
lichen Bearbeitung des Bodens (Rigolen ) und , soweit
der Boden für stark zehrende Gewächse in Betracht
kommt , in einer entsprechenden Düngung zu bestehen , jj:

3. Die Beschaffung der Sämereien wird voraus¬
sichtlich noch größere Schwierigkeiten bereiten als bisM ^ o
her . Die erforderlichen Schritte werden deshalb so früh Pr«
wie möglich zu tun sein. Die Sämereien sind nur vonk
zuverlässigen Firmen zu beziehen . § -

4 Die Düngemittel sind so frühzeitig wie möglich
zu beschaffen . ]

5 . Besondere Beachtung verdient der Anbau von
Frühgemüse . Dieser wird ermöglicht : »

a ) durch Anbau von Wintergemüse . Genügend I
erstarkte Pflanzen von Kohlarten und Salat in ent- jf c
sprechenden Sorten können jetzt noch auf gut vordere !- I
tetem Boden angepflanzt werden . Soweit das Pflanz - 1 —
gut nicht selbst herangezogen ist, dürften die vorhan -K
denen Gärtnereibetriebe zur Beschaffung in der Lageß
sein;

b)  durch das Treiben von Frühgemüse in warmenk Pft
und kalten Kästen . .

.Hierdurch läßt sich Gemüse namentlich für dieZeitffgelc
gewinnen , in der die überwinterten Borräte der letzten 1 den
Ernte zu Ende gegangen sind und Freilandsgemüse » wick
noch nicht geerntet werden kann . Auf die Gewinnung «
dieser Erzeugnisse muß um so mehr Werl gelegt werden , § mei'
als mit den Zufuhren vom Auslande immer weniger k gem
gerechnet werden kann . Die Anlage der Kästen ist » zu 1
schon jetzt vorzunehmen , auch die sonstigen Dorberei - I
tungen sind schon jetzt zu treffen . I _
Die Herrn Bürgermeister ersuch- ich. gemeinsam mit den «
Mitgliedern der Wirtschaftsausschüsse auf vorstehendes k
>n ihrer Gemeinde mit besonderem Nachdrucke hinzu - »
weisen , und für eine Aufklärung der Ortsbewohner zu „
sorgen . i Anz«

Der Kreisaus schuß des Oberwesterwaldkreises . ^ n.-
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Warnung | |2l
oor der Verwendung von chlorsauren Salzen ITBevc

Berlin W 9 , den 7. Februar 1917.
Das Schilfrohr hat sich in den letzten Jahren als

Futter sehr bewährt , namentlich dann , wenn es recht¬
zeitig geschnitten wird . Der Kriegsausschuß für Ersatz¬
futter hat im besonderen in vielen Orten Einrichtungen
für die Herstellung von Schilfmehl getroffen , das als
Futter außerordentlich geschätzt wird . Diese Bestrebun«
gen sollen auch in diesem Jahr fortgesetzt werden . Da-
bei sind die jetzt trockenen und verhärteten Bestände
des Vorjahres sehr lästig , weil sie bei der Nutzung
aus den frischen Trieben des nächsten Sommers unter
großem Arbeitsaufwand ausgesondert werden müssen.
Die Nutzung im nächsten Sommer würde daher sehr
erleichtert werden , wenn diese alten Bestände , soweit sie
nicht für technische Zwecke geschnitten werden , rechtzej.
ig abgebrannt würden.

Die Herren Landräte ersuche ich daher , der Ver¬
wertung des Schilfrohres für Futterzwecke Ihre Auf¬
merksamkeit zuzuwenden und auch auf die Abbrennung
der alten Bestände hinzuwirken . Dies ist bei Andau¬
ern des Frostes besonders leicht zu bewirken.

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten

J . A . : Gras von Kayserlingk.

bei der Zubereitung ( Pökelung ) von Fleisch Wen
und Fleischwaren . 3ug<

Olad) einer dem Kaiserlichen Gesundheitsamt zuge - »
gangenen Mitteilung ist vor kurzem in einem Verkaufs - — ■
geschäft chlorsaures Kalium in loser Verpackung anstelle »
von Salpeter zum Zwecke des Einpökelns von Fleisch k
abgegeben worden . Da es sich hierbei vermutlich nicht »
um einen Einzeloorfall handelt , sondern versucht werden | 2o
wirb , das bezeichnete Salz in größerem Umfange als . S{er - V / vi 1111 1luC UW

Salpeterersatz zur Fleischpökelung einzuführen , so sei ßSta 'anrtvniiT Amt v _X _ 0 % r « M
darauf hingewiesen , daß durch eine Bekanntmachung fübe!
des Reichskanzlers vom 18 Februar 1902 (Reichs - « 91
gesetzbl. S . 48 ) es aus gesundheitlichen Rücksichten ' rvol
verboten worden ist, chlorsaure Salze bei der gewerbs - § 1.
"fähigen Zubereitung von Fleisch zu verwenden oder f 2 .
N " sch, dem solches Salz zugesetzt worden ist, feilzu - » 3.
halten zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen - »aus;
Zuwiderhandlungen gegen die genannte Bestimmung ßvvrz
werden nach dem Fleischbeschaugesetz mit Gefängnis bis »
zu sechs Monaten und mit Geldstrafe dis zu eintau - »
fendfünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen
geahndet.

Da chlorsaure Salze in den bei der Pökelung in
Betracht kommenden Mengen Giftwirkungen Hervor¬
rufen können , so sei oor ihrer Anwendung beim Pökeln
von Fleisch oder vor der Benutzung von Pökelerfatz-
Mitteln , die solche Salze enthalten , auch im privaten
Haushalt , wie z B - bei Hausschlachtungen , dringend
gewarnt.

Der Königliche Landrat.



Marienberg , den 22. Februar 1917.
Terminkalender.

Donnerstag , den 1. März 1917 letzter Termin
zur Erledigung meiner Umdruckoerfügung vom 29.
Juni 1914 - K A. 5514 — betr. Einreichung der
Nachweisung über die gezahlten Familienunterstützungen
soweit sie aus Reichsmitteln erstattet werden , im Monat

.1917.

Feinde nach Titel 3 Aufwendungen
an^uSen ' * et ^ ' "stand der Aufwendungen

h . ^Hm 'ü^ sEMecht hier eingehende Berichte müssen
der Verteilung der Zuschüsse unberüchsichtigl bleiben.

Der Vorsitzende des  Kreisausschusses.
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Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Marienberg , den 23. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Sicherstellung der Saatkartoffeln.
<7. 0̂ 6) dEM auf meine Rundoerfügung vom 23.

^ 794  erstatteten Berichten waren
_ Laatkartoffeln mit geringen Ausnahmen überall

vorhanden . Infolge des Frostes der letzten Wochen
-ckr°

noch
imer
ngs.
5ich.
Ipril
1916
uge<

Marienberg , den 21. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
In den nächsten Tagen lasse ich Ihnen die For¬

mulare über die am l . März ds . Is . stattfindende Vieh¬
zählung zugehen. Hinsichtlich der Ausführung des , wuo hier anoenommen hnh cz nnt u; j 7K ,—
Zählgeschäfts verweise ich auf die im Kreisblatt Nr . 43 ren sind und ês ist daber Äne ^ erfr° s
von 1916  abgedruckte Bekanntmachung , sowie aus die gänglich notwendia Dip unum*
auf den Iählpapieren gegebenen Anweisungen mit dem ersuchtz sofort zu veranlall^ werden
Ersuchen, die einzelnen Bestimmungen genau zu be- Aussaat eriord rli^ n s ' ir b°b überall die für die
achten. Ich mache noch besonders darauf aufmerksam , März stattfindenden Bestand £?$ D°r Öer ranl 1l
d°tz mir die Gemeindelisten in 2 Ausfertigungen , nebst und besonders gelaaert w Ln i 9 «Abgesondert
der Reinschrift der Zählerlisten bestimmt dis zum 3. standsausnahmeVollen S - Lnnn 9^ " 'ch d-r B,.
März d. 2s . einzureichen sind- Die Urschrift der ob die erford^ ick̂ ^ m . I t " ^ststellen,
gählerlisten ist sorgfältig von Ihnen aufzubewahren . Notwendig ^ A^sqleickunaen ^ rfugung stehen.
Für die Ausfüllung der Gemeindeliste bemerk - ich nenGemeinden ° o un-Ln ^ bn  T* tU
noch, daß in diese nicht die sämtlichen Viehbesitzer noch- gebender I «b!b,bt„-s ?I c n.L P0^ <r°
mals besonder- ausgeführt werden dürfen, ' sondem Nennun9 öer ^ lft  ™ r

„u , d° - ©e(amtergebnis ber , i»ädn t „ . 3Wb, | t. ks; ban.it MN bin aus

-ichs2ur' l „t rtnb»nT 7' ^ ou5W i, 6'
Frankfurt a. M ., 15. Februar 1917 .

Viehhandelsverband für den RegierungsbezirkWiesbaden.
_ Der Vorstand.

Der Krieg
Tagesberichte der Heeresleituna.
(Hrnft . « _ _ ~ „ .. . ö

von
ichs-
lein«
den

listen einzutragen ist. Der gesetze"Termin^ ist pünkt
lich einzuhalten.

Der königliche Landrat
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werden kann.

Ich bemerke nochmals, daß auf den Morgen 10
rfn ^ T Nb  U " d daß alle diejenigen Grund-

^u ^ ^ Estellt werden müssen, dre von den Landwirten
P *2 " f ° l̂ e &,aii "orgesehen sind und für welche
das Saatgut überlasten wurde.
, ^ *51? Berichte, daß entweder das Saatgut rest-

steht oder aber der Vorlage der

Anordnung.
des Kommunalverbandes Oberwesterwald
betr. den verkehr mit Auslandsdrotgetreide.

Auf Grund der 8§ 12  ff . 17. der Bundesrats - I los zur Ddrfügung steht" oder aber der Vorlage der

b4inXt7b ^ ^l”'î tu ^k Ssi fl b°7;^ ul :!i,,”t.r: r « des Kreisausschuffe s.
öa3U vom 6. Oktober und 10. November 1915 wird Mari,nbp ^ >>»» 00 er  .
hierdurch für den Bezirk de- Kommunalverbandes . , s . 6 9' bcn 23‘ 5 tbruar 1917-

~ ' -° ie durch die Nachtragsverordnung des Herrn

21. 3,bt . (JB. I . & Amtlich,
~ -u  festlicher Kriegsschauplatz.

^ (r unb  Begen hielten die Kampf.
!"r P “? '9' « ®m 3fn  Südöstlich von Ypern

und beiderselt des Kanals von La Bastöe schlugen Er-
kundungsvorstoße der Engländer , bei Flirey Zwischen

her Franzosen fehl . Bei
Wegnahme des Stutzpunktes südlich von Le Transloy

^ 2 {b.t 'i tnr!lI .2 Offiziere und 36 Engländer ae-
fangen, fünf Maschinengewehre erbeutet worden . 9

, Oesthcher Kriegsschauplatz.
Wnl i " ein,3,cIntn  Frontabschnitten , vornehmlich in den
Waldkarpathen und beiderseit des Oitoz-Tales Artille-
riefeuer und Vorfeldgefechte. - 6

o uu  Mazedonische Front,
fif , *1? ? ' uer zwilchen Wardar und Doiran-

?bg . wles-n muL . ' "- " lch» Abteilungen , di-
Der erste Generalguartiermeifter:

Ludendorff.

kia. I Z; — 7; ve-. « ümmunaiDetDanots . . . _ ,
- -4B Oberwesterwald mit Zustimmung des Herrn Reoierunas - M ^ durch die Nachtragsverordnung des Herrn
M ß Präsidenten zu Wiesbaden folgendes angeordnet : Regierungspräsidenten in Wiesbaden über die Veschrän-
ooni § 1 kiung des Kohlenverbrauchs vom 2l . Februar ds . Is
,:* ■ . .. Die vom Kommunaloerband Oberwesterwald er - vorge,ehene Ausdehnung des Heizverbots für die Schu-

ten ist fm den hiesigen Kreis nicht erforderlich. Ich
habe deshalb eine Ausnahme im Sinne des 8 2 der
Verordnung des Herrn Regierungspräsidenten über die
Beschränkung des Kohlenverbrauchs vom 9. Februar

lich

von

mb
ent-
rei-
NZ'
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Die vom Kommunaloerband Oberwesterwald er-

lastene Anordnung vom 18. April 1916 betr . den Der-
aomit  Auslandmehl , veröffentlicht im Kreisblatt

IRr. 33 vom 25. April 1916 wird auch auf das Aus-
landbrotgetreide hiermit ausgedehnt.

Marienberg, den 23 . Februar 1917.
Der KreiSausschuß des Oberwesterwaldkreises.

Marienberg , den 19. Februar 1917.
Bekanntnrachung.

w „„xno9<L9env bfn) verbot wonach Schweine über 120
' I iwiVf.0 Lebendgewicht nicht an Private verkauft werden
i, s g°Le 'Ä " ". . 7 : n° !!/E . Di-!>h° "b. ,s ° -rbaub zu.

nen

’ J- Z ,,ul UI1"vm oieyyunorisoeroano zu
teni den !,"» ^ atIÖI.er' s°ll sich trotzdem in manchen Gemeiw
üs«§ wickeln" ° ^ «nbcl mit solchen Tieren ab-

-"n I meist̂ 'E Ortspolizeibehörden und Herren Gend . Wacht-
ntt  o em^ [A S,./ re,fes " 'eise ich hiermit an, auf solche
9 st i zu rich^ l̂iche Geschäfte ein besonderes Augenmerk
cei- \ ^ ^ Unb ^ebertretungen zur Anzeige zu bringen.

H Vorsitzende des  Kreisausschusses.
Marienberg , den 20 . Februar 1917.

U-wa^e hiesigen Kreises gewährt.
Hiernach ,st m sämtlichen Schulen der Unterricht mit
dem heutigen Tage wieder aufzunehmen.

_Der Königliche Landrat.

)£5 ] rt«- '•‘»f (jtyiuui ioii
;u- 1 r 1 0le Herren Bürgermeister des Kreises
iU  Anzah ? Drn/ °^ '^," 2a9en "'orde ich Ihnen eine

ten-InsvekM? ^ ^ " Don  Herrn König!. Gar-
^ f°tzter AwsÄ . ^ "b^ann zu Geisenheim a/Rh , ver-

" " t Wurzelaem̂ i von Hülsensrüchten und
Aufsäk/ si.°Zl -n zugehen lasten. Die Verbreitung dieser

en Devölkeriin̂ ^ ""seweinen Intresse der gesamten
sch lbemeind7"LfL Sie daher diese in Ihrer

Zugänglich m^chen̂ E löartenbesitzrr und Landwirt

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

A ie- ^ Eulierg , den 22. Februar 1917.
" te Herren Bürgermeister des Kreises.chtI . . . ves juet |cs.

e," | 20. Apri7 iQie| U9tlai m* "uf meine Nundverfügung vom
-WbVntL ? - » »« 7 - e?,uc?e Ich, . Miriw . ^ n tr ü il14 ' - ersuche ich
7 Staats - und treteZM Un9 eineS  Zuschusses aus Reichs-
l  aus Kempt7". ^ S' "uue ZusammenstellungS' ^ Sl ? » Dememdemitteln im Monat Februar
e" I wohlsahr̂ ? "^ töes°mtaufwand in Mark für Kriegs-
*’  I 3u|<i)üfL 9 . 9vJ xtn*t. ”acl) den einzelnen Titeln:

5a, fLNtige Arten brL _ _,u>■ 3. fjjx sl' n- ^ '° >ensur>orge,
n- k°"bzufertigx7un!? ^ " der Kriegswohlfahrtspflege
fg vorzulegen Ö b 5 3Um 1 <T’>J4-März 1917 bestimmt

Bekanntmachung
betreffend

Stallhöchstpreise für Kälber und Schweine zu
Schlachtzwecken.

Aus Grund des § 4 der Satzung des Diehhandels-
verbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird
mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten in
Wiesbaden folgendes festgesetzt:

I.
In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 1.

l9l6 darf vom Montag , den 19." Februar
1917 ab für Kälber , gleichgültig welchen Gewichtes,
nur noch ein Einheitspreis von M 80-- für 50 k «-
Lebendgewicht ab Stall gezahlt werden.

II.
, Mit Genehmigung des Herrn Präsidenten des

Knegsernahrungsamts darf von Montag , den 19.
Februar 1917 ad für alle zur Schlachtung abgelieferten
Schweine im Gewicht von über 100 Pfund , auch wenn
sie em Gewicht von 180 Pfund nicht erreichen, der
für Schlachtschweine,m Gewicht von 180 bis 200 Pfund
!.00 100 kg ) in der Bekanntmachung zur Regelung

§ ^ ŝ Schlachtschweine und Schweinefleisch vom
l * J* ebr“ ar 19 in lReichsgesehbl. S . 99) festgesetzte
Höchstpreis gezahlt werden. Für Schweine im Gewicht
von 50 bis 90 kg , welche an die Kreissammelstellen
geliefert werden, dürfen demnach von unseren Mit-
gliedern für den Zentner Lebendgewicht höchstens de-
zahlt werden:

im Regierungsbezirk mit Ausnahme des
Kreises Biedenkopf . . . . M . 108 -

im Kreise Biedenkopf . . . M . 105 -
III.

Ueberschreitung der Preisgrenzen werden mit zeit¬
weiliger oder dauernder Entziehung der Ausweiskarte
geahndet.

IV.
Die vorstehenden Preise gelten für all, Ankäufe,

die vom Montag , den 19. Februar 1917 ab bei den
Viehhaltern getätigt werden, und kommen ab^Montag,

« ' °i " S ° Vg « in Iß J,b , <M , 1 . <8 . „ „ „ ich,,
g. v Westlicher Kriegsschauplatz.

Süblik 5 ?nn 0nT 3m t^ Uppr(d)t °°n Bayern.
Südlich von Armentlk-res drangen nach starker

E -uerwitkung mehrere euglisch, « emsauni -u m unsre
Ve7 s ^ i5? ^ ^ ? ^ Begenstoß warf sie sofort hinaus.g---L1̂ LrgL!;
Ancre und Homme schlugen fehl. fischen

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front der Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

nr-x D0.n Bayern.
<x n f i 1̂ ,DOn  Biga und am Südufer des Narocr-

bi7 K̂ô pag ^iestärke" "Ê " "9̂ ^ "ustifcher Abteilungen

Sch 'LhäS "'* °°"
An der

unb mZt 13  krgherzeg Ieseph

Heeresgruppe des Denerolfeldmarschalls
von Mackensen

herrschte bei Schneetreiben nur geringe Gefechtstätig.

^ n, -x v Mazedonische Front.
Oesil' ch des Wardars versuchten sich Engländer

vor unserer Stellung einzunisten: sie wurden im Hand¬granatenkamps vertrieben. J
Der erste Seneralquartiermeister.

Ludendorff.
Die neuen Kriegskrebite.

Berlin , 2l . Febr . Autzer dem Etat für das Rech¬
nungsjahr 1917 gingen dem Reichstag noch folgende
i?aUsK Kfü? ' Iifi Nachtrag zum Reichshaus-
Haltsetat für 4916 , nach dem zur Bestreitung einmali-
ger außerordentlicher Ausgaben 15 Milliarden Mark

Kredit- flüssig gemacht werden
e • «cr’f 2 eIt! ^ ksetzentwurf, nach dem aufgrund des
Kriegs teuergesetzes zugunsten des Reiches ein zwanzig-

Zuschlag zur außerordentlichen Kriegsan-
leihe " hoben werden foH; 3. ein hiermit in Verbin¬
dung stehendes Sicherungsgesitz, nach dem Einzelper-
fonen vor der Verlegung ihres Aufenthaltes in das
Ausland der Steuerbehörde auf Verlangen Sicherheit
£ rt Kn -gsst-uer zu leisten haben . 4.  ein

rotÛ e Kriegsabgabe der Reichs-
bank von 100 Millionen Mark und 5. ein Gefetzent-
wucf über den Haushaltsetat für die Schutzgebiete nach
dem für diese die Bestimmungen des Etats für 1914
auch für 1917 maßgebend bleiben.

Die Beute zweier Tauchboote.
n « ^ L\ 21 Ä 3a,fi  heute zurückgekehrte
U' Doote haben 24 Dampfer, 3 Segler u. 9 Fischerfahr¬
zeuge versenkt Unter anderem befanden sich darunter
Schiffe mit Ladungen von 9100 Tonnen Kohlen von
3000 Tonnen Eisenerz, von 3500 Tonnen Lebensmittel
(darunter die Hälfte davon Butter und Margarine)
von 2200 Tonnen Weizen und Heu. ein Dampfer von
2700 Tonnen Kriegsmaterial nach Italien , von 400 To -
Imn , von 800 Tonnen Stückgut, von 300 Tonnen Huf-



etfen . Ferner befand sich unter den versenkten Schiffen
ein Tankdampfer von 7000 To . Ein Geschütz wurde
versenkt.

von Nah und Fern.
Marienberg , 23 . Febr . Außer den in voriger Num¬

mer genannten Fahrplanänderungen treten am 1. März
weitere Einschränkungen in Kraft . Der Fahrplan der
Streck « Fehl -Ritzhausen -Erbach bekommt danach ein
sehr verändertes Aussehen . Zug 3553 , der bis jetzt

>vorm . 522  von Marienberg nach Fehl -Ritzhausen ab-
fuhr , ist früher gelegt , Marienberg ab 5°°, hat An¬
schluß in Fehl -Nitzhausen nach Westerburg , Limburg.
Fug 3554 fährt Fehl -Ritzhausen ab 543 (bisher 6 15),
Marienberg an 5 58, hatt 44 Minuten Aufenthalt und
fährt nach dem alten Fahrplan um 642  weiter . Eben¬
falls hat der bisher vorm . 935  von hier abfahrende
Fug 3560 in Marienberg eine Stunde Aufenthalt und
fährt erst 10 33  weiter , Erbach an 10 " (bisher 9^ ) .
Fug 3562 fährt nur bis Marienberg , Fehl -Ritzhausen
ab 238, Marienberg an 252. Der nachmittags 332 von
Erbach hier eintreffende Zug fällt aus.

— Kriegsanleihe -Versicherung . In der letzten Zeit
sind durch die Blätter Notizen gegangen , in denen über
eine in Oesterreich eingeführte Kriegsanleihe -Versicher¬
ung berichtet und auf das große Interesse hingewiesen
wurde , das diese neuartige Verbindung von Lebens-
Versicherung und Kriegsanleihe auch bei uns in Deutsch-
land für die breite Oeffentlichkeit habe . Handelt es
sich doch um eine sehr zweckmäßige Förderung haupt¬
sächlich der kleinen Zeichnungen und zwar auf den
5 fachen Betrag , wobei sowohl der Zeichner wie auch
das Vaterland nur Nutzen schöpfen können . Hierzu
sei kurz bemerkt , daß unsere einheimische Nassauische
Lebensversicherungsanstalt (verwaltet durch die Direktion
der Nassauischen Landesbank in - Wiesbaden ) in Ver¬
bindung mit der Landesbank voraussichtlich schon bei
der nächsten Zeichnung aus die 6. Kriegsanleihe diese

Kriegsanleihe -Dersicherung zur Durchführung bringen
wird . Die Verhandlungen schweben noch . Sobald sie
abgeschlossen sind, wird Näheres berichtet werden.

- (Die Wiedereinführung der Sommerzeit .) Aus
Berlin wird amtlich gemeldet : Durch eine Verordnung
des Bundesrais vom 15 . Februar 1917 wird auch für
das laufende Jahr die Sommerzeit eingeführt . Sie
beginnt am 16 . April , vormittags 2 Uhr (mitteleuro-
päische Zeit ) und endet am 17 . September , vormittags
3 Uhr (Sommerzeit ). Zu dem erstgenannten Zeitpunkt
werden die öffentlichen Uhren um eine Stunde vor - zu
dem letztgenannten um eine Stunde zurückgestellt . Am
Vormittag des 17 . September erscheint darnach die
Stunde von 2 bis 3 Uhr doppelt ; die erste dieser Stunden
trägt die amtliche Bezeichnung 2 A (2 A 1 Min . usw.
bis 2 A 59 Min .) , diezweite die amtliche Bezeichnung
2 8 (2 Bl Min . usw . bis 2 8 59 Min .) Die Früher¬
verlegung des Sommerzeitabschnitts gegenüber dem Vor¬
jahr ermöglicht eine noch bessere Anpassung an die tat¬
sächlichen Lichtverhältnisse.

- (Heizung der Personenzüge .) Don der Eisen¬
bahndirektion Frankfurt , M ., wird uns geschrieben:
Bei der z . Zt . bestehenden großen Knappheit an Gummi-
Heizschläuchen ist es nicht immer möglich , alle Personen¬
züge — selbst Fernschnellzüge - ordnungsmäßig Heizen
zu können In erster Linie müssen aber die Fernzüge
ordnungsmäßig geheizt sein Wir sind deshalb notge-
drungen zu der Maßnahme veranlaßt , die Heizung der
Personenzüge im Nahverkehr wie auch die eines großen
Teiles der auf den Nebenstrecken des Direktionsbezirks
Frankfurt (Main ) verkehrenden Personenzüge gänzlich
einzustellen . Den Reisenden wird deshalb empfohlen,
sich durch Mitnahme von Winterschutzkleidern , Decken
oder dergleichen vor Kälte zu schützen. Es darf ange¬
nommen werden , daß die Fahrgäste den obwaltenden
Umständen volles Verständnis entgegenbringen . Be¬
schwerden über mangelhaftes Heizen der Züge werden
im allgemeinen keine Berücksichtigung finden können.

Hacheubnrg , 21 . Febr . Eine ganz besondere
Zeichnung wurde dem Sohne der Witwe Wunsch,
Unteroffizier bei einer Minenwerferabteiinng
Wunsch , zu teil . Für Ausharren bei der stärksten
schießung durch die Abwehr zahlreicher Anstürme e
er unter Beförderung zum Unteroffizier das Eiserne
2 . Klasse verliehen . Außerdem erhielt die kleine
denschar ein Schreiben des Generalfeldmarschalls
Hindenburg , in dem die Tapferkeit der Mannschaf
lobend anerkannt wird und sie „wie die Mauern"
feindlichen Anstürmen getrotzt haben . (E . o.

Kroppach, 21 . Febr . Der Gefreite Heinrich S
macher von hier , beim Garde -Grenadierregiment ')
wurde für bewiesene Tapferkeit in den Sommekä
mit dem Eisernen Kreuz 2 . Klasse ausgezeichnet
gleichzeitig zum Unteroffizier befördert.

löorod , 21 . Febr . Der im Jahre 1914 mit
Eisernen Kreuz 2 . Klasse ausgezeichnete Ulan Fri
Hakig von hier , der gegenwärtig auf dem B
kämpft , wurde mit dem Bulgarischen Kriegsorden
gezeichnet.

Koblenz , 22 . Febr . Dem Eisgang auf der
sieht man meistens mit einer gewissen Besorgnis
gegen . Glücklicherweise ist diesmal nichts zu befür
da die weit ausgedehnte Eisdecke , ohne Schaden
zurichten , in Bewegung gekommen und währen
letzten Nacht ruhig weggetrieben ist. Zurzeit ist
Fluß vollständig eisfrei - Auf dem Rhein ist kein
mehr vorhanden , selbst an der sonst reichlich dann
sehenen Stelle bei der Loreley.

Köln , 20 . Febr . Das außerordentliche Krie
richt verurteilte heute mittag den 30 Jahre alten K
Franz Hahn aus Düsseldorf und den 26 Jahre
Kontrolleur Peter Käfer aus Lank bei Krefeld
Tode . Beide hatten am 19. Dezember o . Is in
den Agenten Hayerkamp und dessen 12 jährigen
ermordet und beraubt-

Die Kasse bleibt am 26 . und 27 . ds.
Mts . geschloffen.

Marienberg , den 23 Februar 1917.

Landesbankstelle.
Schütz.

Kotzversteigerung.
Montag, dt» 5. Mir) 1917, norm. 9 Uhr
beginnend , kommen im hiesigen Gemeindewald , Distrikt 3 und 4
Buchen

611 rin Duchen -Derbbrennholz,
835 rm Vuchen -Neiser

öffentlich meistbietend an Ort und Stelle zur Versteigerung . Zu¬
sammenkunft bei der Wohnung des Herrn Försters Germann , an
der Straße Kirburg - Langenbach.

Die Herren Bürgermeister werden um ortsübliche Bekannt¬
machung ersucht.

Norken , den 20. Februar 1917.
Der Bürgermeister : Schell.

erpachtimg

Dir Qfiipnpfliitio« der WmiiimrlikitsjMc
in Hachenburg , Hintergasse Nr . 203.

(Inhaber Herr Carl Schlosser .)
vermittelt kostenlos gewerbliche , nichtgewerbliche und
landwirtschaftliche Arbeiter , Taglöhner , weibliche Dienst¬
boten , Küchen - und Kindermädchen , landwirtschaftliche
Knechte , Mägde , Fabrik -Arbeiter und -Arbeiterinnen,

was hiermit bekannt gegeben wird.
Gefchäftsstunden von 12 bis 2 Uhr.

Kreisarbeitsnachweis , Limburg a . d. L.
Vom Dienstag , den 20. Februar ab fallen die Züge

4802 Westerburg ab 9 " , Montabaur an 102°,
4803 Montabaur ab l I 99, Westerburg an 123',
3562 Fehl -Ritzhausen ab 238, Erbach an 306,
3565 Erbach ab 3 17 Fehl -Ritzhausen an 3 50,
3822 Siershahn ab 8" , Engers an 937,
3821 Engers ab 804, Siershahn an 846,
3309 Altenkirchen ab 2 49, Au an 325,
3306 Au ab l 19, Altenkirchen an 1" ,
3817 Siershahn ab 608, Montabaur an 625,
3820 Montabaur ab 6 35, Siershahn an 65*

vorübergehend aus.
Auf der Sirecke Grenzau - Hillscheid tritt mit dem gleichen Tage

folgender Fahrplan in Kraft:

oon 100 Km. 5mlle»Merei int Wcftenmld.
Mittwoch , den 14. März 1917 von nachmittags 2

Uhr ab kommen im Gasthof Frohneberg zu Selters (Wester¬
wald ) nachstehende Fischereien (fast ausschließlich Forellenstrecken)
für die Zeit vom 1. April 1917 bis 3l . März 1923 in mehreren
Losen öffentlich meistbietend zur Verpachtung:

1. Der Hardenbach , der Steinebach (beide bei Steinebach ) , der
Wiedbach vom Heldensteg bis an den Seeweiher.

2. Der Saynbach von der Quelle bis an das Engerser Floß
unterhalb Ilenburg ausschließlich 2 Strecken bei der Ham¬
mermühle und bei Ellenhausen und einschließlich Düringer-
Weidenhahn - Ewighänser -Bach , Rödgesbach , Bärfloß , Wür-
scheider - und Sepenbacher -FIotz , Kurtenbach , Stehbach , Ommels-
bach , Iserbach.

3. Der Rieder -Saynbach von der Quelle bis zum Höllensteg.
4.  Der kleine Brexbach von der Farbmuhle Hirsch und Merze¬

nich bis zur Mündung , der Brexbach vom Hilgerter Steg bis
zum Rauorter Wäschefloß , das Selbachs -Flößchen mit den

Mühlgraben der Kühne -Niesen - und Farbmühle.
Koppelstrecken erhalten nur einen Pächter . Jährlicher Einsatz

für I Km . 200 Stück Forellenbrut oder 50 Forellen -Setzlinge.
Nächste Bahnstation für 1 — 3 ist Selters (Westerwald ), für 4
Bahnhof Grenzau.

Nähere Auskunft erteilen die Fürstlich Wiedische Rentei zu
Dierdorf , die Fürstlich Saynische General -Verwaltung zu Berle¬
burg und die Königliche Oberförsterei zu Selters.

:: Waffeleisen ::
eine größere Sendung

eingetroffen.

C . von Saint George,
Hachenburg.

Stationen
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2 - 4
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2 - 4
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2 - 4
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3277
2 - 4
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Höhr -Grenzh . ab
Grenzau an
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6 ' °
624

llschei

752
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Pz . 3820 fährt Siershahn ab 7 " (bisher 7°0), Engers an 8"
(bisher 7" ), Neuwied an 842 ; Pz 3817 fährt Engers ab 60v
(bisher 5" ), Siershahn an 6" (bisher 6 03 ).

Kgl . Eisenbahndirektion Frankfurt a . M.
Lupke . *

Empfehle in großer Auswahl

Wen nnd SolWen
wie

Ringe , Broschen , Colliers,
Armbänder , Ohrringe unö
Fassungen für Semi -Vilder.

€. Schulte, macher, ßadienburg.I

kfirlin
aus guter Familie gef«
angesehenes , gemischtes ©
in kleinerer Stadt-

Gelegenheit zu gründ
vielseitiger Ausbildung . Ko
Wohnung im Hause.

Angebote unter „M.
an die Geschäftsstelle dies
tung.

Lehrlin
mit guter Schulbildung,
achtbarer Familie per soso
zu Ostern gesucht.
Acrushaus See

Westerburg.

Kräftiges

MSdchc
für alle Hausarbeiten , bei

Lohn gesucht.
Frau Aaesberg

Westerburg.

Wegen Derheiratun
Köchin zum I . März ein

MSdche
gesucht, das kochen kan
Hausarbeit versteht.

Frau ( audrat 2

Stuhlflechte
arbeiten

liefert in sauberer Ausf
zu billigen Preisen

Ernst ( agraf,
Eichenstruth b. Marie

igarett
direkt von der

zu Originalpreisefl

100 Zigaretten
Kleinverk . 1,8 Pfg .,

3 *
3 „

4,2 „
, .. 6 .2 .,
Versand nur gegen Nac

von 100 Stück

ZlgarelienlM GoldentsiH
Berlin . Brunnenstra

Fermprecher ^ Zentrum 7
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